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§ 22 Bgld. AISG Grundsätze
 Bgld. AISG - Burgenländisches Auskunftspflicht-, Informationsweiterverwendungs- und

Statistikgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.07.2021

Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Landesstatistik sind folgende Grundsätze zu beachten:

1. Gewährleistung von Objektivität und Unparteilichkeit bei der Erstellung der Statistiken, insbesondere durch die

Anwendung frei gewählter statistischer Methoden und Verfahren nach international anerkannten

wissenschaftlichen Grundsätzen und Standards und deren Offenlegung;

2. Gewährleistung von Zuverlässigkeit, Erheblichkeit, Kostenwirksamkeit und Transparenz;

3. laufende Überprüfung der Statistiken auf Qualitätsverbesserungen;

4. Sicherstellung einer möglichst hohen Aktualität der Statistiken;

5. Erreichung einer möglichst hohen Kohärenz der Statistiken;

6. Minimierung der Belastung und ausreichende Information der Betroffenen und Auskunftspflichtigen;

7. Wahrung der Vertraulichkeit, der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes von personenbezogenen

Daten;

8. Veröffentlichung von Ergebnissen statistischer Erhebungen gemäß § 29;

9. Sicherstellung der geschlechtsspeziBschen Erhebung und Auswertung der Daten in allen Fällen, in denen ein

Geschlechtsbezug sinnvoll und aufgrund der Art der Erhebung möglich ist.

In Kraft seit 01.03.2007 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_aisg/paragraf/29
file:///

	§ 22 Bgld. AISG Grundsätze
	Bgld. AISG - Burgenländisches Auskunftspflicht-, Informationsweiterverwendungs- und Statistikgesetz


